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Merkblatt Strafregisterauszüge: Privatauszug und Sonderprivatauszug 
 

Alle Personen, die mit einer bischöflichen Ernennung oder einer Missio canonica im kirchlichen Dienst des 

Bistums Basel stehen, reichen dem Diözesanbischof alle drei Jahre einen aktuellen Privatauszug und einen 

Sonderprivatauszug neu im Original ein. Je eine Kopie derselben leitet der Bischof im Einverständnis mit der 

betreffenden Person an die Anstellungsbehörde weiter. Wichtig hierzu sind folgende Informationen: 

 

1. Bestellung und Inhalt der Auszüge 

• Alle Personen, die mit einer bischöflichen Ernennung oder einer Missio canonica im kirchlichen Dienst 

stehen, reichen bis spätestens 30. September 2022 einen Privatauszug und einen Sonderprivataus-

zug (beide nicht älter datiert als 1. Januar 2022) im Original an die Abteilung Personal des Bistums 

Basel (Baselstrasse 58, Postfach, 4502 Solothurn) ein. 

• Die Bestellung dieser Strafregisterauszüge erfolgt durch jede Person individuell via Internet über das 

EJPD: https://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/uebersicht_de. Detailinformatio-

nen zum jeweiligen Bestellvorgang sind auf dieser Webseite enthalten. 

a) Den Privatauszug können Sie sofort bestellen. 

b) Für die Bestellung des Sonderprivatauszugs wird eine unterzeichnete Bescheinigung des Bistums 

Basel über die berufliche Tätigkeit benötigt. Bevor Sie den Sonderprivatauszug bestellen, müssen 

Sie sich darum die unterzeichnete Bescheinigung des Bistums Basel zukommen lassen. Gehen Sie 

wie folgt vor: Auf der oben erwähnten Internetseite klicken Sie links (Navigation) auf «Auszug be-

stellen» und dann auf «Sonderprivatauszug». Klicken Sie auf den Link «unterzeichnete Bestätigung 

des Arbeitgebers», dann auf den Befehlsknopf «Bestätigung Arbeitgeber/Organisation». Füllen Sie 

die Masken wie folgt in vier Schritten aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tragen Sie hier Seelsorger oder Seelsorge-

rin ein; dies gilt auch für die Kateche-

ten/Katechetinnen (RPI/KIL/FH). 

Häkchen 

entfernen 

Wenn Sie Ihre 

Angaben ein-

getragen ha-

ben, klicken Sie 

auf «Erfassen», 

anschliessend 

auf «Weiter» 
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Am Ende werden Sie aufgefordert, das Formular „Bestätigung Arbeitgeber“ auszudrucken. Senden Sie die-

ses Antragsformular per Post an die Abteilung Personal des Bistums Basel, Postfach, 4502 Solothurn, oder 

per E-Mail an sekretariat.personalamt@bistum-basel.ch. Dort wird das Formular unterzeichnet und Ihnen 

per E-Mail retourniert. Sobald Sie diese Bestätigung des Bistums Basel (Arbeitgeber/Organisation) unter-

zeichnet wiedererhalten haben, können Sie den Sonderprivatauszug bestellen (via Internetlink oben). Bei 

dieser Bestellung müssen Sie im ersten Schritt den Code eingeben, der auf der Bescheinigung des Bistums 

Basel steht. Beachten Sie, dass bei der Eingabe vor und nach dem Bindestrich kein Leerschlag ist. Sie kön-

nen den Privat- und den Sonderprivatauszug auch am Postschalter bestellen. Dazu benötigen Sie den 

durch die zuständige Personalverantwortliche des Bistums unterzeichneten „Antrag für Sonderprivataus-

zug aus dem Strafregister“ und einen amtlichen Ausweis. 

 

• Die Kosten belaufen sich auf CHF 20.00 pro Strafregisterauszug und sind privat zu tragen. 

• Sollten Einträge in den Strafregisterauszügen vorhanden sein, nimmt der Bischof, der Generalvikar oder 

der/die Personalverantwortliche mit der betreffenden Person Kontakt auf und bespricht das weitere 

Vorgehen. 

2. Information an die Anstellungsbehörde 

• Im Sinne der Transparenz leitet der Bischof im Einverständnis mit den betroffenen Personen die beiden 

Strafregisterauszüge den Anstellungsbehörden weiter. Die diesbezügliche schriftliche Einverständnis-

erklärung zur Weitergabe der beiden Auszüge sind in dieser E-Mail enthalten. Diese Erklärung muss 

ebenfalls bis spätestens 30. September 2022 unterzeichnet an die Abteilung Personal des Bistums 

Basel (Baselstrasse 58, Postfach, 4502 Solothurn) eingereicht werden. 

• Werden die geforderten Auszüge und/oder die genannte Einverständniserklärung bis zu diesem Zeit-

punkt nicht eingereicht, wird die zuständige Anstellungsbehörde entsprechend informiert und das wei-

tere Vorgehen zwischen ihr und dem Bischof festgelegt. 

3. Aufbewahrung der Strafregisterauszüge 

• Privat- und Sonderprivatauszug werden in den jeweiligen Personalakten der Abteilung Personal des 

Bistums Basel und der Anstellungsbehörde abgelegt. 

Hier Häkchen 

setzen 
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• Der Privat- und Sonderprivatauszug wird beim Personalamt des Bistums und bei der Anstellungsbe-

hörde im Personaldossier aufbewahrt. Zu diesen Akten haben nur der Bischof und die Personalverant-

wortlichen Zugang. 

 

 

29.04.2022 


